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I 

l\Iadrider Abkon1men 

über die Unterdrückung falscher oder 

irrefül1render IIerkunf tsangaben 

auf Waren 
vom 14. April 18919

revidiert 

in WASHINGTON am 2. Juni 19119 im HAAG am 6. November 1925, 

in LONDON am 2. Juni 1934 und in LISSABON -am 31. Oktober 1958 1) 

Artikel 1 

(1) Jedes Erzeugnis, das eine f"alsche oder irreführende
Angabe tragt, durch die eines der Lander, auf die dieses Ab­
kommen Anwendung findet, oder ein in diesen Landern be­
findlicher Ort unmittelhar oder n1ittelbar ais Land oder Ort 
des Ursprungs angegeben ist, wird bei der Einfuhr in diese 
Lander beschlagnahmt. 

(2) Die Beschlagnahme erf olgt sowohl in dem Land, in
dem die f alsche oder irreführende Herkunftsangabe an­
gehracht, ais auch in dem Land, in welches das mit dieser 
f alschen oder irreführenden Angabe versehene Erzeugnis ein­
geführt worden ist. 

(3) Liisst die Gesetzgebung eines Landes die Beschlag•
nahme bei der Einfuhr nicht zu, so tritt an die Stelle dieser 
Beschlagnahme das Einf uhrverbot. 

· 
·l) Diese deutsche Übersetzung i11t von den zustandigen Verwaltungeo

der Bundesrepuhlilr. Deutschland, Osterreichs und der Schweiz hergestellt 
worden. 
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(4) Lasst die Gesetzgebung eines Landes we<ler die Be­
schlagnahme bei der Einf uhr noch das Einf uhrverbot noch 
die Beschlagnahme im lnland zu, so treten an die Stelle dieser 
Massnahmen bis zu einer entsprechenden Anderung der Ge­
setzgehung diejenigen Klagen und Rechtsbehelf e, die das 
Gesetz dieses Landes im gleichen Fall den eigenen Staats­
angehorigen gewahrt. 

(5) Fehlen beson<lere Zwangsvorschriften zur Unterdrük­
kung falscher oder irreführender Ilerkunftsangaben, so sind 
die entsprechen<len Zwangsvorschriften der Gesetze über die 
l\.farken oder die Handelsnamen anzuwenden. 

Artikel 2 

(1) Die Beschlagnahme erf olgt auf Betreiben der Zoll­
behorde, die den Ileteiligten, sei er eine natiirliche oder eine 
juristische Person, sogleich benachrichtigt, dan1it er die vor­
sorglich vorgenommene Beschlagnahme in Ordnung bringen 
kann, f ails er dies heahsichtigt; die Staatsanwaltschaft oder 
jede andere zustandige Behorde kann jedoch auf Verlangen 
der verletzten Partei oder von Amts wegen die Beschlag­
nahme beantragen; <las Verfahren nimmt alsdann seinen ge­
wohnlichen Lauf. 

(2) lm Fall der Durchfuhr sind die Behorden nicht zur
Deschlagnahme verpflichtet. 

Artikel 3 

Diese Bestimmungen hindern den Verkaufer nicht, seinen 
Namen oder seine Anschrift auf den Erzeugnissen anzugeben, 
die aus einem anderen ais <lem Land des Verkaufs stam1nen; 
in diesem Fall ist jedoch der Anschrift oder dem Namen die 
genaue und in deutlichen Schrif tzeichen wiedergegebene Be­
zeichnung des Landes oder des Ortes der llerstellung oder Er­
zeugung oder eine andere Angabe hinzuzufügen, die geeignet 
ist, jeden lrrtum über den wahren Ursprung der Waren aus­
zuschliessen. 
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.Artikel 3hi•

Die Lander, auf die dieses Ahkommen Anwendung fin­
det, verpflichten sich f erner zu verhieten, dass heim Ver-· 
kauf, Feilhalten oder Anbieten von Erzeugnissen irgendwelche 
Angaben gebraucht werden, die den Charakter einer off ent­
lichen Dekanntmachung hahen und geeignet sind, das Publi­
kum über die llerkunft der Erzeugni�se zu tauschen, gleich­
gültig oh sie auf Geschaftsschildern, Ankündigungen, Rech­
nungen, Weinkarten, Geschaftsbriefen oder Gescl1aftspapieren 

'oder in irgendeiner anderen geschaftlichen l\.litteilung ver­
wendet werden. 

Artikel 4 

Die Gerichte jedes Landes haben zu entscheiden, welche 
Bezeichnungen wegen ihrer Eigenschaf t ais Gattungshezeich­
nung nicht unter die Bestimmungen dieses Abkommens fallen; 
der Vorhehalt dieses Artikels bezieht sich jedoch nicht auf 
die regionalen Ilezeichnungen der Herkunft von Weinhau-
erzeugn1ssen. 

Artikel 5 

(1) Die <lem Ver band zum Schutz des gewerhlichen Eigen­
tun1s angehorenden Lander, die an diesem Ahkommen nicht 
teilgenommen haben, werden auf ihren Antrag und in der 
durch Artikel 16 der llauptübereinkunft vorgeschriebenen 
Form zum Ileitritt zugelassen. 

(2) Die Bestimmungen der Artikel ·· 16bi■ und I 7bi■ der
Hauptiibereinkunft sind auf dieses Abkommen anzuwenden. 

Artikel 6 

(1) Dieses Ahkommen hedarf der Ratifizierung; die Rati­
fikationsurkunùen sollen spiitestens am 1. l\lai 1963 in Bern 
hinterlegt werden. Das Abkommen tritt unter den Landern, 
in deren Nan1en es ratifiziert worden ist, einen l\'lonat nach 
diesem Zeitpunkt in Kraft. Soli te es jedoch schon f rüher im 
Namen von minùestens sechs Landern ratifiziert werden, so 
tritt es unter diesen Lantiern einen l\lonat, nachdem ihnen die 
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Hinterlegung der sechsten Ratifikationsurkunde von der Re­
gierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft angezeigt wor• 
den ist, in Kraft, und für die Lander, in deren Namen es 
danach ratifiziert wird, jeweils einen 1\.1onat nach der Anzeige 
jeder dieser Ratifikationen. 

(2) Den Landern, in deren Namen die Ratifikationsur­
kunde nicht innerha]b der im vorhergehenden Ahsatz vor­
gesehenen Frist hinterlegt worden ist, steht der Beitritt ge­
mass Artikel 16 der llauptübereinkunft offen. 

(3) Dieses Abkommen tritt in den Beziehungen zwischen
den Landern, auf di� es Anwendung finùet, an die Stelle des 
in l\fadrid am 14. April 1891 geschlossenen Abkommens und 
der nachfolgenden Revisionsakte. 

(4) Fîir die Lander, auf die dieses Ahkommen nicht An­
wendung findet, wohl aber das in London im Jahre 1934 
revidierte l\fadrider Abkommen, b]eibt das letztere in Kraft. 

(5) Ebenso hleibt für die Lander, auf die weder dieses
Abkommen noch das in London revidierte l\.ladrider Ab­
kommen Anwendung findet, das im Haag im Jahre 1925 revi­
dierte l\1adrider Ahkommen in Kraft. 

(6) Ebenso bleibt für die Lander, auf die weder dieses
Abkommen noch das in London revidierte Madrider Abkom­
men noch das im 1-Iaag revidierte l\.fadrider Ahkommen An­
wendung findet, <las in Washington im Jahre 1911 revidierte 
l\.:ladrider Abkommen in Kraft. 

Geschehen in Lissahon am 31. Oktoher 1958. 
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II 

Stockholmer Zusatzvereinbarung 
vom 14. Juli 1967 1)

Artikel I 

[Obertragung der Aufgahen der Verwahrstelle hinsichllich 
des !tfadrider Abkommens] 

Die Deitrittsurkunden zum l\ladrider Ahkommen über die 
Unterdrückung falscher oder irreführender Herkunftsangahen 
auf Waren vom 14. April 1891 (im folgenden ais « das 
l\ladrider Abkommen » hezeichnet), revidiert in Washington 

am 2. Juni 1911, im Haag am 6. Novemher 1925, in London 
am 2. Juni 1934 und in Lîssahon am 31. Oktober 1958 (im 
folgenden ais « die Lissaboner Fassung » hezeichnet), werden 
heim Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges 
Eigentum (im f olgenden ais « der Generaldirektor » he­

zeichnet) hinterlegt, der diese llinterlegungen den Vertrags­
landern des Abkommens notifiziert . 

. Artikel 2 

[Anpassung der Bezugnahmen im 1\ladrider Ahkommen auf einzelne 
Bestimmungen der Pariser Verhandsübereinkunft] 

Die Bezugnahmen in den Artikeln 5 und 6 Absatz (2) der 
Lissaboner Fassung auf die Artikel 16, J6hi• und I 7hia der 
1Iauptühereinkunft gelten ais Bezugnahmen auf die diesen 
Artikeln entsprechenden Bestimmungen der Stockholmer 

1) Dieee deutsche Obersetzuug iat von den zustiindigen Verwaltungen
der Bundearepuhlik Deutschland, Ôsterreich• und der Schweiz im Einver­
nehmen mit BIRPI hergestellt worden. 
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Fassung der Pariser Verbandseinkunft zum Schutz des ge• 

werhlichen Eigentums. 

Artikel 3 
tUnterzeichnung und Ratifikation der Zusatzvereinharung und Beitritt 

zu dieser Zusatzvereinharung] 

(1) Jedes Vertragsland des Madri<ler Abkommens kann
diese Zusatzvereinbarung unterzeichnen, und jedes Land, das 
die Lissaboner Fassung ratifiziert hat oder ilir beigetreten ist, 
kann diese Zusatzvereinbarung ratifizieren oder ihr beitreten. 

(2) Die Ratifikations- oder Beitrittsurkun<len werden heim
Generaldirektor hinterlegt. 

Artikel 4 
[Automatische Annahme der Artikel l und 2 durch die der Lissahoner 

Fassung beitretenden Lander] 

Jedes Land., <las die Lissahoner Fassung weder ratifiziert 
bat noch ihr heigetreten ist, wird von <lem Zeitpunkt an, zu 

dem sein Beitritt _ zur Lissaboner - Fassung wirksam wir<l, 
gleichzeitig durch die Artikel 1 und 2 dieser Zusatzverein• 
barung gebunden; jedoch wird dieses Land, wenn zu diesem 
Zeitpunkt diese Zusatzvereinbarung noch J1icht gemass Ar­
tikel 5 Absatz (1) in Kraft getreten ist, durch die Artikel 1 
und 2 dieser Zusatzvereinbarung erst von dem Zeitpunkt an 
gebunden, zu dern <liese Zusatzvereinbarung gemass Artikel 5 
Absatz (1) in Kraft tritt. 

Artikel 5 

[lnkrafttreten der Zusatzverei.nharung] 

(1) Diese Zusatzvereinbarung tritt zu dern Zeitpunkt in
Kraft, zu dem das Stockholmer Übereinkomn1en vom 14. J uli 
1967 zur Errichtung der Weltorganisation fi.ir geistiges Eigen• 
tum in Kraft tritt; je<loch tritt diese Zusatzvereinbarung't

wenn zu diesem Zeitpunkt nicht mindestens zwei Ratifi­
kationsurkunden oder zwei Beitrittsurkunden zu dieser Zn• 
satzvereinbarung hinterlegt worden sind, erst zu dent Zeit-

6 



punkt in Kraft, zu dem zwei Ratifikationsurkunden oder zwei 
Beitrittsurkunden zu dieser Zusatzvereinbarung hinterlegt 
worden sind .. 

(2) Für jedes Land, <las seine Ratifikations- oder Beitritts­
urkunde nach dem Zeitpunkt, zu dem diese Zusatzverein­
harung gemass Absatz (1) in Kraft tritt, binterlegt, tritt diese 
Zusatzvereinbarung drei �Ionate naçh <lem Zeitpunkt der 
Notifizierung seiner Ratifik�tion oder seines Beitritts durch 
den Generaldirektor in Kraft. 

Artikel 6 

[Unterzeichnung usw. der Zusatzvereinharung] 

(1) Diese Zusatzvereinbarung wird in einer Urschrift in
franzosischer Sprache unterzeichnet und hei der schwedischen 
Regierung hinterlegt. 

·(2) Diese Zusatzvereinharung liegt bis zu ihrem lnkraft­
treten gemass Artikel 5 Ahsatz (1) in Stockholm zur Unter­
zeichnung auf. 

(3) Der Generaldirektor übermittelt zwei von der schwe­
dischen Regierung heglauhigte Ahschriften des unterzeich­
neten Textes dieser Zusatzvereinharung den Regierungen aller 
Vertragslander des l\Iadrider Ahkonunens und der Regierung 
jedes anderen Landes, die es verlangt. 

(4) Der Generaldirektor lasst diese Zusatzvereinharung
heim Sekretariat der Vereinten Nationen registrieren .. 

(5) Der Generaldirektor notifiziert den Regierungen aller
Vertragslander des l\1adrider Ahkommens die Unterzeichnun­
gen, die Hinterlegungen von Ratifikations- oder Beitritts­
urkunden� das lnkrafttreten und alle anderen erforderlichen 
l\1itteilungen .. 

Artikel 7 
. , 

[Ohergangshestimmung] 

Bis zur A1ntsühernahme durch den ersten Generaldirektor 
gelten Bezugnahmen in dieser Zusatzvereinharung auf den 
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Generaldirektor ais Bezugnahmen auf den Direktor der Ver­
einigten lnternationalen Büros zum Schutz des geistigen 
Eigen tu ms. 

8 

ZU URKUND DESSEN hahen die hierzu gehorig 
hevollmachtigten Unterzeichneten diese Zusatz­
vereinbarung unterschriehen. 

GESCIIEIIEN zu Stockholm am 14. J uli 1967. 


